
Beitragsordnung 

Stand: 19. September 2009 

 

1. Die Mitglieder wählen die Höhe der Mitgliedsbeiträge nach eigenem Ermessen.  

2. Der Mindestbeitrag beträgt für natürliche Personen beträgt 30 Euro pro Geschäftsjahr 

und kann für Schüler, Studenten, Rentner oder sozial Benachteiligte auf 15 Euro 

reduziert werden.  

3. Der jährliche Mindestbeitrag für Fördermitglieder beträgt 250 Euro. Aufgrund 

besonderer wirtschaftlicher Situation kann der Vorstand auf Anfrage den Beitragssatz 

für kleine Unternehmen (bis zu 5 Mitarbeiter) oder NGOs individuell reduzieren. 

4. Die Mitgliederversammlung kann die Beitragsordnung nach Bedarf ändern.  

 


